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Beschwerde zum Bescheid des Akkreditierungsrats vom 26.09.2022 betr. Universität 

Augsburg, Materials Science and Engineering, M.Sc. (Antragsnummer 10014823)  5 

Beschluss des Akkreditierungsrates vom 31.03.2023 

 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Die Auflage wird wie folgt redaktionell geändert: 

„Die für den Studiengang maßgeblichen Dokumente (insbesondere Ordnungen) müssen Stu-

dierenden und Studieninteressierten in einer englischen Lesefassung zugänglich gemacht 10 

werden. (§ 12 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1, Abs. 6 BayStudAkkV).“ 

 

Begründung 

Auf der neuen englischen Webseite des Studiengangs ist mittlerweile eine englische Fassung 

des Modulhandbuchs (Datum: 18.10.2022) hinterlegt; die Studien- und Prüfungsordnung fin-15 

det sich ebendort allerdings nach wie vor in einer deutschen Fassung. Aufgrund dieses neuen 

Sachstands wurde die Auflage redaktionell geändert, d.h. dort kein Bezug auf das Modulhand-

buch mehr genommen. 

Im Bescheid wurde im Auflagentext zudem versehentlich auf § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 statt § 

12 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BayStudAkkV verwiesen. Hierbei handelt es sich um einen redaktionel-20 

len Fehler, der bei dieser Gelegenheit ebenfalls korrigiert wurde.  

Die von der Beschwerdeführerin gegen die Auflage vorgetragenen Argumente sind im Übrigen 

wenig stichhaltig und zurückzuweisen. 

Im Einzelnen: 

a) Zum Argument der fehlenden Bestimmtheit der Auflage 25 

Zum Vorwurf der fehlenden Bestimmtheit ist festzustellen, dass der Akkreditierungsrat die von 

den Gutachtern vorgeschlagene Auflage redaktionell konkretisiert und ausführlich begründet 

hat. Der Akkreditierungsrat spricht im Auflagentext von den für den Studiengang „maßgebli-

chen“ Dokumenten, die in einer englischen Lesefassung bereitgestellt werden müssten. „Maß-

geblich“ wird in der Begründung des Bescheids dahingehend konkretisiert, dass im Sinne von 30 

§ 12 Abs. 5 Satz 2 Ziffer 1 BayStudAkkV die „umfassende Information der Studierenden über 

alle den Studiengang betreffenden organisatorischen Aspekte“ gewährleistet sein muss. 
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Welche Dokumente dies im Einzelnen betrifft, ist von Studiengang zu Studiengang unter-

schiedlich. Die Anforderung kann nur so weit verallgemeinert werden, dass hierfür in jedem 

Fall das Modulhandbuch und die Studien- und Prüfungsordnung(en) relevant sind, weshalb im 

Auflagentext ursprünglich speziell auf diese beiden Dokumente verwiesen wurde. Ob darüber 

hinaus im konkreten Fall weitere Unterlagen maßgebliche Regelungen zur Studienorganisa-5 

tion treffen, müsste zunächst die Universität Augsburg selbst prüfen. 

b) Zum Argument der fehlenden Rechtsgrundlage der Auflage 

Eine nähere Begründung, warum § 12 Abs. 6 BayStudAkkV für die Auflage nicht einschlägig 

sein sollte, ist in der Beschwerde nicht enthalten. Darauf, dass der Akkreditierungsrat im Ge-

gensatz zu den Gutachtern ergänzend mit § 12 Abs. 5 Satz 2 Ziffer 1 BayStudAkkV argumen-10 

tiert, geht die Universität Augsburg nicht ein. 

Das von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorgetragene Argument, aus Ar-

tikel 42 Abs. 1 BayHSchG ergebe sich, dass „auch bei rein englischsprachigen Studiengängen 

zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt werden“, ist zudem nicht 

nachvollziehbar. Wie auch immer definierte Grundkenntnisse der deutschen Sprache dürften 15 

kaum ausreichend sein, um komplexe studienorganisatorische und prüfungsrechtliche Rege-

lungen zu verstehen. Dies scheint auch die Beschwerdeführerin nicht in Abrede zu stellen, 

verweist sie doch selbst darauf, dass Studierende damit in die Lage versetzt werden, sich „in 

einem deutschsprachigen Studienumfeld [zu] orientieren und sich Hilfe und Unterstützung ver-

schaffen [zu] können, wenn es notwendig wird.“ Eine „umfassende Information der Studieren-20 

den über alle den Studiengang betreffenden organisatorischen Aspekte“, und damit eine 

Grundvoraussetzung für einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb i.S.v. § 12 Abs. 5 

Satz 2 Ziffer 1 BayStudAkkV, scheint also gar nicht intendiert zu sein. 

Es ist überdies nicht ersichtlich, dass die Universität Augsburg überhaupt Grundkenntnisse 

der deutschen Sprache als Zugangsvoraussetzung für diesen Studiengang fordert. Gemäß § 25 

4 Abs. 1 Ziffer 2 Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Materials Science and Engine-

ering (Anlage 7) müssen Studienbewerber nur Englischkenntnisse auf dem Niveau B3 GER 

vorweisen. Auf der englischen Webseite heißt es zur Notwendigkeit deutscher Sprachkennt-

nisse lediglich: “Though fluent speaking of German is not required, each student will need 

some basic knowledge of German, in order to get smoothly along in daily live. We suggest to 30 

acquire some basic German before coming here.” [Hervorh. im Original] 

Von einer “harten” Zugangsvoraussetzung ist auch hier nicht die Rede. 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass die Auslegung der Universität 

Augsburg von Artikel 42 Abs. 1 BayHSchG fraglich ist. Ebendort ist lediglich von „den für das 
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Studium erforderlichen Sprachkenntnissen“ die Rede und dies ist offensichtlich auch nach Auf-

fassung der Beschwerdeführerin ausschließlich Englisch. 

c) Zur angeblich mangelnden Eignung der Auflage 

Die Universität moniert, dass „konkrete Vorgaben“, wie internationale Studierende über ihre 

Rechten und Pflichten zu informieren seien, „erst dann gerechtfertigt sein [könnten], wenn die 5 

entsprechenden Informationen nicht in anderer Weise vermittelt werden können“. Einen Beleg, 

dass die von der Beschwerdeführerin abgelehnte Übersetzung von Ordnungsmitteln ins Eng-

lische durch ein andersgeartetes englischsprachiges Informationsangebot kompensiert wird 

bzw. überhaupt kompensiert werden kann, bleibt diese allerdings schuldig. Wenn sie geltend 

macht, dass auch für den Masterstudiengang Materials Science and Engineering ein englisch-10 

sprachiges Informationsangebot vorgehalten werde und dass die Gutachtergruppe keine Fest-

stellung getroffen habe, dass diese unzureichend sein sollte, ist zunächst zu erwidern, dass 

ein solches englischsprachiges Informationsangebot im Akkreditierungsbericht nicht themati-

siert wurde. Auf Seite 35 des Akkreditierungsberichts stellen die Gutachter allerdings explizit 

fest, dass internationale Studierende größere Schwierigkeiten hätten, sich organisatorisch in 15 

das Studium einzufinden. Dies lässt auf ein real existierendes Informationsdefizit der interna-

tionalen Studierenden schließen, mit dem sich die Beschwerdeführerin nicht auseinandersetzt. 

Das Argument der Universität, eine englischsprachige Prüfungsordnung sei für die Information 

der Studierenden nicht geeignet, weil ohnehin deren deutschsprachige Fassung verbindlich 

sei und sich die internationalen Studierenden deshalb nicht auf die Informationen verlassen 20 

können sollten, konnte der Akkreditierungsrat nicht nachvollziehen. Es ist richtig, dass allein 

die deutsche Version der Prüfungsordnung rechtsverbindlich ist. Der Hochschule könnte eine 

englische Übersetzung der Prüfungsordnung mit einem entsprechenden Hinweis versehen. 

Aber weder die Gutachtergruppe noch der Akkreditierungsrat zielten mit der Auflage darauf 

ab, internationale Studierende für eine Rechtsstreitigkeit mit der Universität zu präparieren. 25 

Das Ziel ist einzig und allein deren angemessene Information über alle das Studium betreffen-

den organisatorischen Aspekte. Wenn die Beschwerdeführerin ins Feld führt, dass eine Prü-

fungsordnung aufgrund der Komplexität der darin enthaltenen Regelungen nicht sachgerecht 

ins Englische übertragen werden könne und deshalb sogar den Informationsgehalt eines sol-

chen Dokuments „insgesamt in Frage“ stellt, stellt sich umso mehr die Frage, wie die darin 30 

enthaltenen komplexen Informationen internationalen Studierenden sonst zugänglich gemacht 

werden sollen. Die angemessene Übertragung sämtlicher darin enthaltener Regelungen in an-

dere Informations-/Kommunikationskanäle dürfte nämlich ein ungleich komplexeres Unterfan-

gen sein. Dass die Gefahr von Missverständnissen auch bei anderen Dokumenten wie zum 

Beispiel einem englischen Study Guide bestehen kann, hatten bereits die Gutachter zurecht 35 

angemerkt. 


